
Editorial

Warum das Zitieren aus Gerichtsentscheidungen im Erb-
recht nicht bestraft wird

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in einem Beitrag im Anwaltsblatt1 stellt Sehl die Frage „Warum 
wird das Zitieren aus Gerichtsentscheidungen bestraft?“. § 353d 
Nr. 3 StGB sieht vor, dass

„[m]it Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
[…] bestraft [wird], wer die Anklageschrift oder andere amtli-
che Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens 
oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen 
Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher 
Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abge-
schlossen ist.“

Die Vorschrift dient dem Schutz des vom Verfahren Betroffenen 
vor vorzeitiger öffentlicher Bloßstellung und Vorverurteilung.2 

Besteht die Gefahr für strafrechtliche Verfolgung auch für die 
öffentliche Mitteilung von Zivilurteilen, Beschlüssen in Verfah-
ren nach dem FamFG und anderen amtlichen Dokumenten? 
Dazu ist anzumerken, dass § 353d StGB sich nach dem Wortlaut 
nur auf Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahren bezieht. 
Weder Zivilprozesse noch nachlassgerichtliche Verfahren wer-
den hier erwähnt. Bei den in § 353d StGB genannten Verfahren 
bedarf es für die Frage der Veröffentlichung von Entscheidungen 
einer Interessenabwägung zwischen den Persönlichkeitsrechten 
der Betroffenen und dem Informationsinteresse der Öffentlich-
keit. So greift eine anonymisierte Entscheidungsveröffentli-
chung nicht zwingend in die Persönlichkeitsrechte der Beteilig-
ten und damit in den Schutzkreis der Strafrechtsnorm ein.

Dabei ist auch der von der Rechtsprechung entwickelte 
Anspruch auf Entscheidungsveröffentlichung zu beachten. So 
sind die Gerichte aufgrund des Publizitätsgebots für jedes 
staatliche Handeln im Rahmen des Zumutbaren zur anonymi-
sierten Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen verpflich-
tet. Auch bei Entscheidungen im Zivilprozess und im nachlass-
gerichtlichen Verfahren ist das Geheimhaltungsinteresse der 
Parteien bzw. der Beteiligten mit dem Informations- oder For-

schungsinteresse Dritter abzuwägen. Nach Ansicht des Bun-
desverfassungsgerichts gilt für die Auskunft über Gerichtsent-
scheidungen die Besonderheit, dass aus dem Rechtsstaatsge-
bot einschließlich der Justizgewährungspflicht, dem Demokra-
tiegebot und dem Grundsatz der Gewaltenteilung grundsätz-
lich eine Rechtspflicht zur Publikation veröffentlichungswürdi-
ger Gerichtsentscheidungen folgt.3 Hierunter fallen vornehm-
lich beabsichtigte Publikationen in der juristischen Fachöffent-
lichkeit. So dürfen auch Richter ohne Zustimmung oder vor-
herige Unterrichtung der Gerichtsverwaltung Entscheidungen 
des Gerichts zur Veröffentlichung an juristische Fachverlage ein-
senden. „In ihrer amtlichen – dh unbearbeiteten – Form sind 
Gerichtsentscheidungen nach der Rechtsprechung auch ‚gemein-
frei‘ […]“.4 Urheberrechtlichen Schutz genießen sie nicht; sie 
können daher von jedermann bearbeitet, vervielfältigt und ver-
öffentlicht werden.5 Insoweit besteht auch für Anwälte keine 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung, wenn sie anonymisierte Ent-
scheidungen zum Zwecke der Veröffentlichung an juristische 
Fachzeitschriften übersenden.

Die ErbR und ihre Leser freuen sich über jede Zusendung!

Mit den besten Grüßen aus dem Chiemgau

Ihr

RA Prof. Dr. Ludwig Kroiß
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